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Kommunale Satzung 

KATEGORIE ZIEL 

Planerische Maßnahme Festsetzung und Einhaltung des Plus-Energie-Standards 

und zugehöriger Maßnahmen in neuen Baugebieten 

Sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, können Gemeinden in Hessen Angelegenheiten der 

örtlichen Gemeinschaft mit Hilfe von kommunalen Satzungen regeln (§ 5 Hessische Gemeindeord-

nung). Hierüber wird z.B. der Anschluss- und Benutzungszwang von Fern- und Nahwärmenetzen 

festgelegt. Im Rahmen des kommunalen Klimaschutzes und zur Erreichung des Plus-Energie-Stan-

dards können zahlreiche weitere Vorgaben durch kommunale Satzungen vorgeschrieben werden. 

Maßgeblich ist hier § 9 Abs. 1 Nr. 23 a) und b) BauGB, der es den Gemeinden ermöglicht, in Bauge-

bieten fossile Brennstoffe zu untersagen, bestimme Heizungsarten oder auch die Nutzung von er-

neuerbaren Energien vorzuschreiben. Das umfasst die Erzeugung und Nutzung von Strom, Wärme 

und Kälte. 
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